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Delta, den 22. Lttotber 1938

Berichtignng

Izu meiner Rreisblattbetanntmachnng vom 12. thober d. Js.

—--- veröffentlicht in Ar. ·l:.-’ Z.1:-3«.) — »Beachtet die Vertehrss

regeln« wird Ziffer 8 des .:lbschnittes für Fuhrwerkslenter wie

folgt geändert:
H. Sorgt bei Dunkelheit für ausreichende Beleuchtung Die

seitliche Begrenzung der Fahrzenge mus; --—— durch ans-

reichende Lichtquellen beleuchtet ——- erkennbar gemacht sein«

Die für die Beleuchtung von landwirtschaftlichen Fuhr-

werten bisher bestehende Ausnahmesbestimtnsnng —— Be-

leuchtung durch l Lichtquelle —— ist durch § 24 der·uenen

Straszeuverkehrsordnnng in Fortsall gekommen. Die An-

brmgnng von Lampen unter dem Fahrzeug ist verboten.

Der Landrat

Enteignnng von lisrnndeigentnm

Zur Vorbereitung der endgültigen Planfeststellnng und zur

Feststellung der Entschädigung für das zum Bau einer 40 000:.

Pult-Leitung von Kraftborn nach Oels zugunsten der Elektri-

zitätswerk Schlefien Aktiengesellschaft in Breslau dauernd zu

sbeschränkende, in der Gemeinde Kutiersdorf, Kreis Oels, bele-

gene Grundeigentnm Kartenblatt 2, Parzelle Nr. 233/10 (Ei-

gentümer: verehelichte Landtvirt Elisabeth Bachmann geb. Si-
ano in Ku.nersdorf) habe ich Termin auf Dienstag, den 8. No-
vetnber 1938, 16.()() Uhr, in Kunersdorf, Biirgermeisteramt,

anberannit.
Alle Beteiligten werden gemäß § 25 des Gesetzes über die

Enteignung von Grundeigentnm vom 11. Juni 1874 (GS.

S. 221.) aufgefordert, ihre Rechte im Tertniu wahrzunehmen

Beim Ansbleiben wird ohne ihr Zutun die Entschädigung

festgestellt nnd swegen Ausza)lnng oder Hinterlegung der Ent-

schädigung verfiigt werden.

Breslan, den 22. Oktober 1938
tRegierung)

Der Enteignungslommissar

Ders, Deu 19. Oktober 1938
Bekanntmachung betr. Banarbeiten

Unter Hinweis auf die Bekanntmachnng vom 18. Se tember
1935 — U. 2. H. 1. —- 220 Allg. 4 —- betr. die re tzeitige

(M IV (a)

L. II. 377.  

Anmelde von “Bauarbeiten au kirchlichen Gebäuden staat-

lichen kJßatrbuats'DDer staatlichen Eigentums sordere ich die

Mircl)em«-orstände und die Genieindekirchenräle anf, etwaige

Anträge auf listenelnnignng von Bauarbeiten fiir das Rech-

nungsjahr 1939 getrennt für Kirchen und Psarrgebände einer-

seits alsbald, spätestens jedoch bis zum 1. Dszember "19:-38 au

Die iswchbanämter einzureichen.

Aus verswaltnngss nnd lnmtechnischen Gründen ersuche ich,

künftig die Anträge bereits bis zum 1. Oktober i. J. für das

kommende kliechnnngsjahr vorzubereiten Nach den Geschäfts-

anweifnngen shabeu die Rirchengemeinden die Pflicht, schon bei

Beginn des Sommerhalbjahres den Banznstand der Gebäude

einer genauen {Nachprüfung zu unterwerfen, so das; bis zu

dem neuen Termin genügend Zeit ftir die Aufstellung der Ko-

stenanschläge nnd Fassung der erforderlichen Beschlüsse ver-

bleibt.

Die Staatlichen Hochbanämter stellen ans Grund der ein-

gegangenen Anträge Nachweisungen anf, die dem Herrn Mi-

nister für die kirchlichen Angelegenheiten als Maßstab für die

zu betvilligenden Batronatsmittel dienen. Demnach stehen mir

im Falle nicht rechtzeitiger Anmeldung von notwendigen Bau-

arbeiten Patronatsmittel nicht zur Verfügung, und ich muß

solchen Anträgen grundsätzlich die liszeuehmignug versagen, wenn

sie nicht durch Einwirkung höherer Gewalt tBlitzk nnd Sturm-

scl)äden) notwendig werden.

Ich sehe mich ferner erneut veranlaßt, darauf hinzuweisen,

dasz bei Anweisungen von Patronatsbaubeträgen die Unterneh-

mer umgehend mit ihrer Forderung seitens der .Kircl)envor-

stände und Gemeindelirchenräte- zu befriedigen nnd die zur

Qnittnngsleistnng übersandten Belege alsbald, spätestens jedoch
innerhalb von vier Wochen an mich zurückzusenden sind.

B resla»n, den 21.. September 1938
II. 8. H. 1. 221 Allg. 4.

Der Fliegiernngspräfident

Veröffentlichtl

Der Landrat

Oels, den 27. Oktober 1938 "

Viehsenchenpolizeiliche Anordnung

Der Herr Landrat in Namslan hat die wegen des Tollwut-
falles in Wilkau über Teile des Kreises Namslau verhängte

Hundesperre aufgehoben.

Die wegen des gleichen Falles über die Orte Galbitz, Mühl-
witz, Bang-an, Ranke, Buch-wald, Bernstadt, Woitsdorf, Laugen-
hof, Weidenbach, Lauben, Krafchen nnd Neudorf b. B. mit

Anordnung vom 16. 6. d. J. — Kreisblatt S. 88 — verhängte
Hundefperre wird des-halb auch ab sofort aufgehoben.

Der Landrat

,

L. 4.
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. Die Bestimmungen des Ansgrabnngsgesetzes werden-von der
Bevölkerung nicht immer in der sur das vaterlandtsche Jn-
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Oktober 1938

en vornimmt, sei es bei landwirtschaftlichseu Arbeiten, sei es
ei Arbeiten des Hochbiaues oder des Tiefdaues, sei deshalb

auf folgende Forderungen des Ausgrabungsgesetzes hiermit auf-
mertsam gemacht:
Wird in oder ans einem Grundstück ein Gegenstand, der für

die Finltursgeschichte von erheblicher Bedeutung ist, entdeckt, so
ist dies spätestens an dem nächsten Werktage der Ortspolizei-
behörde anzuzeigen, welch-e unverzüglich die Erwerbsberechtig-
ten (‚S 8 Abs. 2 des Gesetzes, nämlich Staat, Provinz, Kreis
oder Gemeinde) zu beuachrichtigen hat« Anzeigepflichtig sind der
Eutdecker, der Eigentümer des Grundstiieks sowie der Leiter
der Arbeiten, bei den-en der Gegenstand entdeckt worden ist«
Die Anzeigefrist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der
Verpfliel,tete die Entdeckung erfährt (ä 5 a. a. O.). Der Ent-
decker, der Eigentümer sdses Grundstücks sowie der Leiter der
Arbeiten haben den entdeckten Gegenstand nnd die entdeckte
Stätte in unverändertem Zustande zu erhalten, soweit es ohne
erheblicl.-en Nachteil oder Aufwendung von lKosten geschehen
kann (§ l) a. a. L»

Die bei einer Ausgrabung oder einein tsielegeuheitsfunsd ent-
deckten Gigeustände von tultnrgeschichstlicher Bedeutung sind
unter Umständen auf Verlang-en gegen Entschädigung abzu-
liefern.
Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen unterliegen

den Strafbestimmungeu,der §§ 24 nnd 25 des tssesetzes

Der Anzeigepflicht unterliegen nicht nur bewegliche, sondern
auch nnbseuusgliche Fuude, wie Siedluugsreste, Grabanlageu,
Befestignugsanlaaen nnd dergl«eicheu,. auch wenn sie bereits
früher ihres Inhaltes beraubt sein sollten. Ob ein eutdeekter
Gegenstand erhebliche Bedeutung besitzt, wird in der Regel
nur ein Sachverständiger beurteilen können.

Von jeder Anzeige eines Fundes hat die Ortspolizeibehörde
unverzüglich, tunlichst telegraphisch oder telephonisch das zu-
ständige Landesamt für Vor-geschichte (Dr. Peaersen), den
Proviuzialkonscrvator (z-. Z. Dr. Grundmaun), Breslau,
Landeshaus, sowie die Ernusrbsberechtigten

« f  

«-

zn beimchrichtigeux

den Staat, soweit er erwerbsberechstigt ist, vertritt der zustän-
dige Regieruisigspräsident

. Die Litsbehörden des Kreises ersuchse ich, die vorstehende
Bekauntmachsuug in der ortsüblichen Weise zur allgemeinen
Kenntnis zu bringen. «

Der Laudrat

Bekanntmachuugen anderer Behörden

Oels, den 24. Oktober 1938

Schsulaufsichtsbehörde

Die nächste amtliche Fortbildungstagung findet am Mitt-
woch, dem 2. November d. J» in Netsche statt. Beginn:
8.15 Uhr.

Der Kreisschulrat
Beyer

Breslau, den 25. Oktober 1938

Wettcrbericht des Reichswettcrdicustes

Ausgabeort Breslau-Flnghafeu

Abdruck, auch mit Quellen-augabc, verboten

In der vorletzten Oktoberwoehe herrschte in Schlesien unbe-
ständiges Wetter, wobei es mehrfach zu Regen kam, der jedoch
meist nur von schwacher Ergiebigkeit war. Bei wechselnder Be-
wölkung war es anfangs ziemlich mild, nach einem Eiubrnch

zarktischer Kaltluft sanken die Temperatureu jedoch unter die
Eder Jahreszeit entsprechenden Werte. Zu Nachtfrösten kaut es
;da·bei nur im westlichen Schlesien, wo es zeitweise aufheiterte.
tFrost trat vorübergehend in mittleren und höheren Gebirgs-
lagen anf.
I »Im Bereiche der sich nunmehr durchsetzeudeu milderen Luft-
lmassen wird sich in Schleksien eine Wetterbernhigung einstellen.
man) früh vielfach noch nebligem, teilweise auch woltigem
sWetter wird es tagsüber aufheiteru, so daß die Teniperatnreu
sallmahlich wieder bis l() Grad ansteigeu werden. Diese Wetter-
sbruhigung swird nur einige Tage aushalten. Es ist danach er-
neut mit stärker bewölktem Wetter und«zeitweise auch mit
sRegen zu rechnen, ohne daß jedoch die Temperatureu so stark
wie bisher absiuken werden.
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societ- mit Erfolg warbenl
Werben —-wohldurchdachi nach genauem Plan l —-

{Das m18 der Gandsatz für Jedes Beginnen im tilg-

‘Hchen Leben sein -— vor allem in der Werbung. —

i Werbung soll kein GlückSSpieI sein —- der Gewinn

‚idarf nicht dem Zufall überlassen werden —- der Ein-

Ieaiz muB den Erfolg bringen l Und Wie ein Schach-

epieler jeden Zug vorausdenkt, bevor er ihn aus—

illhrt, muß jede Werbung vor Veröffentlichung bis

lin die kleinsten Details überlegt werden, um die

Endwirküng zu erzielen l —- Dazu gehört überlege-

iles Können — organisatorische Befähigung —

psychologische Schulung « Einfühlungsvermö-

sen und kuliivlerter Geschmack! — Zu einer

besonders geschmackvollen und wirksamen Wer-

bung verhilft ihnen am Besten der Anzeigenteil

der Oelser Zeitung „quomoiive an der Oder" 

 
 

 

          

drum ein Versuch:

Beliebte satte 125, sc et

Manie lasset-staune 1759 59 N

Iiafleelianne extra "5910 w
m um neuen verregnete Hennen.

I °/| leben Is lerne

 

 



  

 

 
    

 

 

Goldene Gesetze. 
In der Schule haben wir den schönen Satz gelernt: „Was

man an Kraft erspart. das geht an Weg wieder verloren“.

Und das Leben lehrte uns entsprechende Abwandlungen: q-

»Was man an Geld gewinnt. das geht an Geist. was man

an Form gewinnt, das geht an Inhalt wieder verloren".

Gerade diesen letzten Satz haben wir uns von Anfang

cm mächtig hinter die Ohren geschrieben. Wir haben also

unser ganzes Können darauf konzentriert, unsere Zigaretten

mit appetitlich-trischem Tabak zu füllen. - die richtige Form

hat sich dann ganz von selbst eingestellt.

  

 

 

 
jeder Art und Größe fertigt schnellstens an

A.‘ Ludwigs Buchdruckerei

Rothe G Politt, Dels i. Sohles.  




